
  

  
  

 Der Aussteller verpflichtet sich, bei Bedarf beim Aufbau mitzuarbeiten.  

  

 Jeder Aussteller wird gebeten, seinen Stand dekorativ zu gestalten und mit 

Tüchern bis auf den Boden abzudecken, damit keine Kartons und Kisten unter 

dem Tisch zu sehen sind.  

  

 Jeder Aussteller trägt ein Namensschild vom Hobbykreis Wedemark e.V. – 

Dies wird jedem Mitglied zur Verfügung gestellt. Bei Verlust muss der/die 

Aussteller/in jedes weitere auf eigene Kosten ersetzen.  

  

 Der Aussteller verpflichtet sich, sein Hobby auf Wunsch zu erläutern. 

Gewünscht ist, dies durch Vorführen seines Hobbys anschaulicher zu 

gestalten.  

  

 Der Aussteller versichert, dass er die ausgestellten Gegenstände selbst 

hergestellt hat.  

  

 Die persönliche Anwesenheit ist Pflicht. – Ausnahmen können vom Vorstand 

genehmigt werden.  

  

 Das Rauchen ist im Gebäude und auf allen dazu gehörigen Freiflächen 

absolut verboten! -   niedersächsisches Nichtrauchergesetz.  

  

 Eine Versicherung der ausgestellten Gegenstände ist nicht abgeschlossen.  

  

 Werden Kabeltrommeln verwendet, so sind diese vollständig abzurollen 

(Überhitzungsgefahr), auch wenn diese über die zur Verfügung stehende 

Länge nicht benötigt werden.  

  

 Alle elektrischen Geräte (z.B. Kabeltrommeln, Verteilerdosen, Lichterketten 

usw.) die verwendet werden müssen das „CE“  sowie das „GS“  

Zeichen haben.  

  

 Offenes Feuer und Kerzenlicht sind verboten!!!  

  

 Gute Laune ist unbedingt mitzubringen !!!    

 

Hobbykreis Wedemark e.V. 
 

  

  
  
  

Ausstellungs - Organisation   


